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1 Variantenvergleich zur Verträglichkeit mit dem Ar tenschutz 

1.1 Verträglichkeit mit dem europäischen und nation alen Artenschutzrecht 

1.1.1 Prüfkriterien, Wirkungen 
 
In Anlehnung an die artenschutzrechtliche Betrachtung im Streckenabschnitt 
Weinsberg - Bretzfeld (Anuva 2011) werden die absehbaren artenschutzrechtlichen 
Sachverhalte auch für variantenneutrale Wirkungen mit Artenschutzrelevanz darge-
stellt. Alle artenschutzrechtlich zu berücksichtigenden Wirkungszusammenhänge 
bzw. Eingriffs- und Beeinträchtigungsarten werden betrachtet und gegenüberge-
stellt. 
 
Die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG des § 44 BNatSchG gelten im vorlie-
genden Fall für die europäischen Vogelarten sowie die europarechtlich streng ge-
schützten Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
 
 
Folgende Aspekte nach § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 BNatSchG in Verbindung mit Abs. 5 
sind zu prüfen (Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern 
2015): 

- Tötungsverbot : Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr, wenn sich durch das 
Vorhaben das Kollisionsrisiko für die jeweilige Art unter Berücksichtigung der 
vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen signifikant erhöht. Die Tötung 
von Tieren im Zusammenhang mit der Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten wird im Rahmen des Schädigungsverbots behandelt 

- Störungsverbot : Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon 
liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

- Schädigungsverbot : Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tie-
ren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 
wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

 
 
Die Beurteilung der Zulässigkeit im Hinblick auf den Artenschutz erfolgt über eine 
farbliche Darstellung (siehe Tab. 1): 
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Tabelle 1: Beurteilung der Verträglichkeit mit nationalem und europäischem Artenschutz-

recht (Anuva 2011) 
 

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-bestände 
gem. § 44 BNatSchG vor, welche selbst über CEF-Maßnahmen nicht zu vermeiden 
sind.

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-bestände im 
Zusammenhang mit Vogelarten oder Arten des Anhang IV der FFH-RL vor. Durch CEF-
Maßnahmen sind die Verbotstatbestände gem. § 44 (5) BNatSchG voraussichtl. zu 
vermeiden, es verbleiben jedoch Umsetzungsrisiken.

Variantenprüfung der Verträglichkeit mit nationalem  (§ 44 BNatSchG) und 
europäischem (Art. 12 FFH-RL und Art. 5 VS-RL) Arte nschutzrecht

Es liegen Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbots-tatbestände im 
Zusammenhang mit Vogelarten oder Arten des Anhang IV der FFH-RL vor. Durch CEF-
Maßnahmen sind die Verbotstatbestände gem. § 44 (5) BNatSchG sicher zu 
vermeiden.

Anhaltspunkte für ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände im 
Zusammenhang mit Vogelarten oder Arten des Anhang IV FFH-RL liegen derzeit nicht 
vor. Gem. § 44 BNatSchG ist mit keinen Verbotstatbeständen zu rechnen.

 
 
 
Dabei orientiert sich die Farbgebung nach den verwendeten Farben der Rangfol-
genbildung / Auswirkungsklassen der UVS. 
 
Tabelle 2:  Rangfolgenbildung / Auswirkungsklassen  
 

 
 
Fledermäuse 
 
In einer Fledermaus-Vorprüfung im Jahr 2009 wurde anhand einer Habitatstruktur-
analyse geprüft, welche der Unter- bzw. Überführungen für Fledermäuse relevant 
sein könnten. Dieser Schritt diente der sinnvollen Eingrenzung des Untersuchungs-
aufwandes, der im Rahmen einer konkreten Fledermauserfassung im betroffenen 
Streckenabschnitt anfallen würde. Von 35 überprüften Objekten bzw. Bereichen von 
Kupferzell bis zur Landesgrenze Bayern (TURNI 2012) wurden insgesamt 20 als fle-
dermausrelevant eingestuft, in 5 weiteren Fällen war eine abschließende Bewertung 
noch nicht möglich.  
 

1 2 3

Ia

Ib

II

III

Legende:

Keine Betroffenheit

Betroffenheit innerhalb bedingt entscheidungsrelevanter Auswirkungen (AWK III)

Auswirkungsklasse (AWK) bzw. Erheblichkeit der Vari anten

Rangfolgenbildung

Betroffenheit innerhalb entscheidungserheblicher Auswirkungen (AWK II)

Rangfolge

Betroffenheit innerhalb zulassungskritischer Auswirkungen (AWK Ia) mit restrik-
tiven Hürden zur Erlangung von Befreiungen, Ausnahmen oder Abweichungen.

Betroffenheit innerhalb zulassungskritischer Auswirkungen (AWK Ib)
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Im Zuge der Fledermauskartierung (TURNI 2012) wurden bei 7 von 8 Über- bzw. 
Unterführungen zwischen Kupferzell und Wolpertshausen, in den Waldbereichen 
Sälich nördlich von Wolpertshausen und Seeholz südwestlich von Herdtlingshagen 
sowie in der Kochertalbrücke Fledermäuse nachgewiesen.  
 
Alle 12 nachgewiesenen Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie 
aufgeführt sowie national streng geschützt. Die Mopsfledermaus, die Bechsteinfle-
dermaus sowie das Große Mausohr sind darüber hinaus im Anhang II der FFH-
Richtlinie (92/43/EWG) aufgelistet, also Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse, 
für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen. Tabelle 
3zeigt die nachgewiesenen Fledermausarten an den betrachteten Bauwerken und 
Gebieten. 
 
Tabelle 3: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 
 

Art Vorkommen 

Wissenschaftl. Name Deutscher Name 
FFH § RL 

BW 
RL 
D Nr. Bauwerk / Gebiet 

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus II, IV s 1 2 10 UF Feldw. nw. Hohenberg 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV s 2 G 

10 
11 

UF Feldw. nw. Hohenberg 
ÜF Feldw. nö. Hohenberg 
Seeholz bei der AS SHA 
Sälich nw. Wolpertshausen 

Myotis cf. alcathoe Nymphenfledermaus IV s D 1  Sälich nw. Wolpertshausen 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus II, IV s 2 2  Seeholz bei der AS SHA 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV s 2 V 6 ÜF K2565 Herdtlingshag. 
Seeholz bei der AS SHA 

Myotis mystacinus Kleine Bartfleder-
maus IV s 3 V 

3 
10 

UF Kläranl Brachbach 
UF Feldw. nw. Hohenberg 
Seeholz bei der AS SHA 
Sälich nw. Wolpertshausen 

Myotis nattereri Fransenfledermaus IV s 2 * 7 
10 

UF K2559 Rückertsbronn 
UF Feldw. nw. Hohenberg 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV s 2 D  Seeholz bei der AS SHA 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler IV s i V 

11 
8 

ÜF Feldw. nö. Hohenberg 
Kochertalbrücke 
Seeholz bei der AS SHA 
Sälich nw. Wolpertshausen 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV s 3 * 

2 
3 
5 
7 
10 
11 
8 

UF K2364 Bauersbach 
UF Kläranl Brachbach 
ÜF K2565 Herdtlingshag. 
UF K2559 Rückertsbronn 
UF Feldw. nw. Hohenberg 
ÜF Feldw. nö. Hohenberg 
Kochertalbrücke 
Seeholz bei der AS SHA 
Sälich nw. Wolpertshausen 

Plecotus auritus Braunes Langohr IV s 3 V 7 
8 

UF K2559 Rückertsbronn 
Kochertalbrücke 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus IV s i D 8 Kochertalbrücke 

 
 
TURNI (2012) trifft für alle untersuchten Querungsbauwerke und die untersuchten 
Waldgebiete Aussagen zum artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial: Kollisionsrisiko, 
Flächenverlust, Zerschneidung, Lärm, Licht etc., wobei die entstehenden Lärmbe-
lastungen während der Bauphase vor dem Hintergrund der vorhandenen Lärmvor-
belastung relativiert werden müssen. Im Vordergrund stand die Frage, ob und wo im 
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Bereich der als relevant eingestuften Streckenabschnitte bzw. Querungsbauwerke 
essentielle Leitstrukturen (Flugrouten) oder Quartiere von Fledermäusen vorhanden 
sind.  
 
Ergänzend wurden Beobachtungen und Batcorderaufzeichnungen im Waldgebiet 
Seeholz (südwestlich von Herdtlingshagen) vorgenommen, die belegen, dass die-
ses kleine, isolierte Waldgebiet regelmäßig von den siedlungsbewohnenden Arten 
Zwergfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Breitflügelfledermaus und Großes Maus-
ohr bejagt wird. Darüber hinaus konnten im Waldgebiet die typischen Waldarten 
Kleiner Abendsegler und Bechsteinfledermaus nachgewiesen werden. Über dem 
Waldgebiet jagte der Große Abendsegler.  
 
Ältere Laubbäume mit geeigneten Höhlen und Spalten sind im Wald durchaus vor-
handen. Es ist anzunehmen dass im Waldgebiet Seeholz Quartiere der Arten 
Bechsteinfledermaus und Kleiner Abendsegler vorhanden sind. Hinweise auf ein au-
tobahnnahes Quartier liegen jedoch nicht vor.  
 
Das Waldgebiet Sälich befindet sich nördlich von Wolpertshausen und grenzt ledig-
lich randlich an das Bauende des Untersuchungsraums der vorliegenden UVS an. 
Nachgewiesen wurde hier die Kleine Bartfledermaus, die Breitflügelfledermaus, die 
Zwergfledermaus sowie über dem Waldgebiet der Große Abendsegler. Hervorzuhe-
ben ist der Rufnachweis der relativ unbekannten Nymphenfledermaus im Waldge-
biet nördlich der A 6, deren Vorkommen durch Netzfänge noch bestätigt werden 
muss. Eine Beeinträchtigung durch die untersuchten Trassenvarianten liegt nicht 
vor, es wird an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit erwähnt. 
 
Die Fledermauskartierung (TURNI 2012) belegt weiterhin anhand von über 200 Tot-
funden, dass das untersuchte Bauwerk Nr. 8, die Kochertalbrücke, regelmäßig von 
einigen Fledermäusen als Quartier aufgesucht wird: Zwergfledermaus, Großer 
Abendsegler, Zweifarbfledermäuse und Braunes Langohr. Die geplante Baumaß-
nahme greift jedoch in keiner Weise in die Kochertalbrücke ein, sodass keine Beein-
trächtigungen der potenziellen Brückenquartiere entstehen. 
 
Die nachstehende  
Tabelle 4:  Beurteilung der betroffenen FledermausartenTabelle 4 (Kap. 1.1.2) 
gibt einen Überblick über die Art der Beeinträchtigungen für die nachgewiesenen 
Fledermausarten. 
 
 
Haselmaus 
 
Die Beurteilung möglicher Vorkommen der artenschutzrechtlich relevanten Hasel-
maus erfolgte in den Jahren 2012 und 2013 zunächst anhand der Ausprägung der 
Gehölzbestände an der BAB (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung, J. Rietze 
und J. Trautner). In 2014 wurde dann von denselben Gutachtern gezielt auf Probe-
flächen mit Hilfe sogenannter „Haselmaus-Tubes“ auf tatsächliche Vorkommen un-
tersucht. 
 
Insgesamt wurden 131 Probeflächen entlang der BAB A 6 vom Weinsberger Kreuz 
bis zur Landesgrenze Bayern ausgewertet. 
Demnach wiesen 92 % der typischen Autobahnbegleitgehölze eine Besiedelung 
durch die Haselmaus auf, dagegen lediglich 73 % der Wälder und größeren Feldge-
hölze. Aus den ausgewerteten Daten wird geschlussfolgert, dass prinzipiell Flächen 
über 2000 m² Fläche unter der aktuell gegebenen Konnektivität im Raum den Min-
destflächenanspruch als Habitatbestandteil der Haselmaus im Gebiet erfüllen.  
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Die Zahl der Probestellen mit nachgewiesener Haselmaus-Besiedlung für den vor-
liegenden Abschnitt wird in Tabelle 5 aufgezeigt. 
 
Bei einer vollständigen Rodung von Begleitgehölzen der BAB tritt nach Aussage von 
Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung (2014) der Verbotstatbestand gemäß 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ein (Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten), u. U. auch § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötung oder Verletzung von 
Tieren), wahrscheinlich würde auch § 44 Abs. 1 Nr. 2 (Störung) berührt, da das Vor-
kommen der Haselmaus entlang der BAB A6 einen wesentlichen Bestand der Art in 
diesem Naturraum darstellt.  
 
Vögel 
 
Im Frühjahr / Frühsommer 2014 wurden faunistisch relevante Biotopstrukturen hin-
sichtlich ihrer Veränderungen gegenüber den bereits in 2009 durchgeführten Erhe-
bung erfasst. Bereiche mit wesentlich veränderten Strukturen, z.B. eine Fahrbahn-
aufweitung bei Kilometer 678+650 oder veränderte Gehölzstrukturen bei der PWC-
Anlage Kochertalbrücke wurden entsprechend aktualisiert. 
 
Ebenfalls in 2014 wurde eine Brutvogelkartierung für Spechte sowie für Arten der 
Roten Liste oder der Vorwarnliste flächendeckend durchgeführt (BLANK 2014), da 
die Ergebnisse der bereits 2009 durchgeführten Untersuchung als veraltet gelten. 
Diese Vogelarten wurden in einem 200 m Korridor erfasst, der speziell für die Feld-
lerche auf 500 m sowie für das Rebhuhn auf 300 m erweitert wurde. 
 
Die Variantenuntersuchung erfolgt unter Berücksichtigung von Lebensraumverlust 
und Störwirkung der betroffenen Brutpaare, überwiegend nach GARNIEL & MIER-
WALD (2010). Dazu wurden die Vögel in Gruppen unterschiedlicher Eingriffsemp-
findlichkeit - und damit in unterschiedliche Auswirkungsklassen – eingeteilt. 
 
Die dauerhaft anlagebedingte Inanspruchnahme von Revierzentren der Arten der of-
fenen Feldflur wird als vollständiger Lebensraumverlust bewertet, bei den gehölzge-
bundenen Vogelarten wird darüber hinaus auch der Verlust bauzeitlich befristeter 
Revierzentren als vollständiger Habitatverlust eingestuft. 
 
Die weitere, über die unmittelbare Habitatinanspruchnahme hinausgehende, vorha-
bensbedingte Abnahme der Habitateignung wird für jedes erfasste Revierzentrum, 
in Abhängigkeit der artspezifischen Lärmempfindlichkeit und Effektdistanz gem. 
Standard-Prognose GARNIEL & MIERWALD (2010) ermittelt (vgl. Tabelle 6).  
 
 
Zauneidechsen 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist der Verlust von Flächen mit Zauneidechsenvor-
kommen relevant, da es sich bei der Zauneidechse um eine national streng ge-
schützte Reptilienart handelt. Die Erfassung der Reptilien – Zauneidechsen - erfolg-
te 2014 im Eingriffsbereich (BLANK 2014). Der Schwerpunkt der Kartierungen lag 
dabei auf wärmebegünstigte, offenen Habitate, in den die planungsrelevante Zaun-
eidechse zu erwarten war.  
 
Drei autobahnnahe Bereiche östlich von Herdtlingshagen wurden aufgrund er-
schwerter Bedingungen nicht mit der Intensität der übrigen Flächen untersucht. Ein 
Vorkommen wurde hier nicht registriert, kann aber nicht mit Sicherheit ausgeschlos-
sen werden. Diese Flächen werden von allen Trassenvarianten gleichermaßen be-
ansprucht, auf eine Darstellung in der Tabelle wird deshalb verzichtet. Um das Ein-
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treten von Verbotstatbeständen hier sicher zu identifizieren, sind vor Baubeginn wei-
tere Erhebungen bezüglich Zauneidechsen erforderlich. 
 
Eine Übersicht der Betroffenheit der nachgewiesenen Zauneidechsenvorkommen 
geht aus Tabelle 7 hervor. 
 
Bei der Einteilung der Auswirkungsklassen hinsichtlich des Artenschutzes wurde be-
reits berücksichtigt, dass Verbotstatbestände durch (CEF-) Maßnahmen vermeidbar 
sind. Dabei wurden die „Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen 
des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben“ von RUNGE et al. (2010) aus dem 
Endbericht zum FuE-Vorhaben verwendet sowie die Einschätzungen der Arbeits-
gruppe für Tierökologie und Planung (2014) berücksichtigt. 
 
 

1.1.2 Variantenvergleich der Verträglichkeit mit de m europäischen und nationalen  
Artenschutzrecht 
 
In den nachfolgenden Tabellen wird ein Variantenvergleich der Verträglichkeit mit 
dem europäischen und nationalen Artenschutzrecht vorgenommen. Da das Bau-
werk der Kochertalbrücke erhalten bleibt und der sechsspurige Querschnitt nur 
durch symmetrische Anordnung der Fahrstreifen aufgenommen werden kann, 
schließen alle Varianten mit einem symmetrischen Ausbauquerschnitt an die Ko-
chertalbrücke an.  
 
Der Variantenvergleich betrachtet daher alle relevanten Tierarten jeweils in getrenn-
ten Tabellen „Baubeginn bis Kochertalbrücke“ und „Kochertalbrücke bis Bauende“. 
Die Farbgebungen orientieren sich jeweils an Tabelle 1 und Tabelle 2. 
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Tabelle 4: Beurteilung der betroffenen Fledermausarten 
 

Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beeinträchtigung 
(UF / ÜF Objekt Nr.)

Variante 1 (symmetrischer Ausbau)
Variante 2 u. 3 (asymmetr. Ausbau Süd- / 
Nordseite identisch)

Bechstein-
fledermaus

Nr. 2 Störung (Seeholz)
Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Nr. 3 Verlust von Leitstrukturen (7)
Verlust von Leitstrukturen (ca. 870 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 870 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Nr. 2 Störung (7)
Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Fransenfledermaus Nr. 3 Verlust von Leitstrukturen (7)
Verlust von Leitstrukturen (ca. 870 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 870 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Breitflügel-
fledermaus

Nr. 3
Verlust Lebensraumkomplexe 
allg. Bedeutung (Seeholz)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,27 ha)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,12 ha)

Nr. 2 Störung (6, Seeholz)
Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Nr. 3 Verlust von Leitstrukturen (6)
Verlust von Leitstrukturen (kann auch auch 
strukturlose Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Verlust von Leitstrukturen (kann auch auch 
strukturlose Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Nr. 3
Verlust Lebensraumkomplexe 
allg. Bedeutung (Seeholz)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,27 ha)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,12 ha)

Nr. 3 Verlust von Leitstrukturen (3)
Verlust von Leitstrukturen (ca. 230 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 250 m Länge), 
verbunden mit einer Erhöhung des 
Kollissionsrisikos bei Unterbrechung

Nr. 2 Störung (3, Seeholz)
Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung durch Verzicht 
nächtl. Baustellen-Ausleuchtung)

Nr. 3
Verlust Lebensraumkomplexe 
allg. Bedeutung (Seeholz)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,27 ha)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,12 ha)

Nr. 3
Verlust von Leitstrukturen 
(2, 3, 6, 7)

Verlust von Leitstrukturen (0,71 ha; kann auch 
strukturlose Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Verlust von Leitstrukturen (0,71 ha; kann auch 
strukturlose Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Nr. 3
Verlust Lebensraumkomplexe 
allg. Bedeutung (Seeholz)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,27 ha)

Verlust von Funktionsräumen südlich BAB  
(Waldrandbereiche im Seeholz, 1,12 ha)

Braunes Langohr

Großes Mausohr

Kleine 
Bartfledermaus

Zwergfledermaus

Baubeginn bis Kochertalbrücke
Fledermäuse Variantenvergleich
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Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beein-
trächtigung (UF / 
ÜF Objekt Nr.)

Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau - 
Südseite)

Variante 3 
(asymmetrischer Ausbau - 
Nordseite)

Fransenfledermaus Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen (10)

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Breitflügel-
fledermaus

Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen 
(10, 11)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,63 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,61 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,61 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen)

Großer Abendsegler Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen (11)

Verlust von Leitstrukturen 
(kann kurze strukturlose Strecken 
zurücklegen und bei Versperrung 
BAB queren)

Verlust von Leitstrukturen 
(kann kurze strukturlose Strecken 
zurücklegen und bei Versperrung 
BAB queren)

Verlust von Leitstrukturen 
(kann kurze strukturlose Strecken 
zurücklegen und bei Versperrung 
BAB queren)

Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen (10)

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Nr. 2 Störung (10)
Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen (10)

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Verlust von Leitstrukturen (ca. 200 m 
Länge), verbunden mit einer 
Erhöhung des Kollissionsrisikos bei 
Unterbrechung

Nr. 2 Störung (10)
Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Signifikante Störung (Vermeidung 
durch Verzicht nächtlicher Baustellen-
Ausleuchtung)

Zwergfledermaus Nr. 3
Verlust von 
Leitstrukturen 
(10, 11)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,63 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,61 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Verlust von Leitstrukturen 
(0,61 ha; kann auch strukturlose 
Strecken zurücklegen und bei 
Versperrung ausweichen)

Mopsfledermaus

Kochertalbrücke bis Bauende
Fledermäuse Variantenvergleich

Kleine 
Bartfledermaus
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Tabelle 5: Beurteilung artenschutzrechtlich relevanter Haselmausvorkommen 
 
 
 

Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der 
Beeinträchtigung

Variante 1 (symmetrischer Ausbau)
Variante 2 u. 3 (asymmetr. Ausbau Süd- / Nordseite 
identisch)

Haselmaus Nr. 3
Verlust von 
Lebensstätten

11 Flächen
Verlust von Gehölzbeständen mit nachgewiesenem 
Haselmausvorkommen 

11 Flächen
Verlust von Gehölzbeständen mit nachgewiesenem 
Haselmausvorkommen 

Baubeginn bis Kochertalbrücke

Haselmaus Variantenvergleich

 
 
 

Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beein-
trächtigung

Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau - 
Südseite)

Variante 3 
(asymmetrischer Ausbau - 
Nordseite)

Haselmaus Nr. 3
Verlust von 
Lebensstätten

5 Flächen 
Verlust von Gehölzbeständen mit 
nachgewiesenem Haselmaus-
vorkommen 

5 Flächen 
Verlust von Gehölzbeständen mit 
nachgewiesenem Haselmaus-
vorkommen 

5 Flächen 
Verlust von Gehölzbeständen mit 
nachgewiesenem Haselmaus-
vorkommen 

Kochertalbrücke bis Bauende

Haselmaus Variantenvergleich
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Tabelle 6: Beurteilung der betroffenen europäisch geschützten Vogelarten nach GARNIEL & MIERWALD (2010) 
 
 

Zu berücksich-
tigende Arten / 
Einstufung

Effekt-
distanz

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beeinträchtigung Variante 1 (symmetrischer Au sbau)
Variante 2 u. 3 (asymmetr. Ausbau Süd- / 
Nordseite identisch)

200 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 200 m - Zone

Verlust: 9 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Verlust: 9 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

500 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 500 m - Zone

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Beeinträchtigung: 2 BP  
davon 1 BP durch Verlagerung der 
Effektdistanz u. 1 durch Überbauung

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

100 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 100 m - Zone

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

200 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 200 m - Zone

-- 
Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko -- Keine signifikante Erhöhung

300 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 300 m - Zone

Verlust: 14 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Verlust: 14 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

100 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / 
Störung betroffene Brutpaare in 
der 100 m - Zone

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

Baubeginn bis Kochertalbrücke
Vögel Variantenvergleich

Dorngrasmücke 
/ (4) schwach 
lärmempfindl. *)

Goldammer /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Klappergras-
mücke /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Feldlerche /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Feldsperling / 
(5) Arten ohne 
spezif. Ab-
standsverhalten

Fitis /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)
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Zu berücksich-
tigende Arten / 
Einstufung

Effekt-
distanz

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beeinträchtigung
Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau - 
Südseite)

Variante 3 
(asymmetrischer Ausbau - 
Nordseite)

200 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / Störung 
betroffene Brutpaare in der 
200 m - Zone

Verlust: 2 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 2 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 2 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

300 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / Störung 
betroffene Brutpaare in der 
300 m - Zone

Verlust: 7 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 7 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 7 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

100 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / Störung 
betroffene Brutpaare in der 
100 m - Zone

Verlust: 1 BP  
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Verlust: 1 BP 
durch Überbauung und 
Inanspruchnahme

Nr. 1 Kollisionsrisiko Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung Keine signifikante Erhöhung

100 m Nr.3 / Nr.2
Durch Habitatverlust / Störung 
betroffene Brutpaare in der 
100 m - Zone

-- 
Verlust: 1 BP 
durch Verlagerung der 
Effektdistanz

-- 

Nr. 1 Kollisionsrisiko -- Keine signifikante Erhöhung -- 

Star /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Kochertalbrücke bis Bauende
Variantenvergleich

Klappergras-
mücke /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Goldammer /  (4) 
schwach 
lärmempfindl. *)

Dorngrasmücke 
/ (4) schwach 
lärmempfindl. *)

Vögel
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Tabelle 7: Beurteilung artenschutzrechtlich relevanter Zauneidechsenvorkommen 
 
 
 

Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beein-
trächtigung

Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 u. 3 
(asymmetr. Ausbau Süd- / Nordseite identisch)

Zauneidechsen Nr. 3

Verlust zulassungs-
relevanter
Habitate der 
Zauneidechse

6 Flächen
Verlust von Flächen mit nachgewiesenem 
Zauneidechsenvorkommen 
(durch CEF-Maßnahmen ersetzbar)

6 Flächen
Verlust von Flächen mit nachgewiesenem 
Zauneidechsenvorkommen 
(durch CEF-Maßnahmen ersetzbar)

Baubeginn bis Kochertalbrücke

Zauneidechsen Variantenvergleich

 
 
 

Zu berücksichti-
gende Arten

§ 44 (1) 
BNatSchG

Art der Beein-
trächtigung

Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau - 
Südseite)

Variante 3 
(asymmetrischer Ausbau - 
Nordseite)

Zauneidechsen Nr. 3

Verlust zulassungs-
relevanter
Habitate der 
Zauneidechse

3 Flächen
Verlust von Flächen mit 
nachgewiesenem 
Zauneidechsenvorkommen 
(durch CEF-Maßnahmen ersetzbar)

3 Flächen
Verlust von Flächen mit 
nachgewiesenem 
Zauneidechsenvorkommen 
(durch CEF-Maßnahmen ersetzbar)

3 Flächen
Verlust von Flächen mit 
nachgewiesenem 
Zauneidechsenvorkommen 
(durch CEF-Maßnahmen ersetzbar)

Kochertalbrücke bis Bauende
Zauneidechsen Variantenvergleich
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Abschnitt Baubeginn bis Kochertalbrücke 
 
Die Bewertung artenschutzrechtlicher Sachverhalte führt zu dem Ergebnis, dass bei 
allen Varianten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bewältigt werden kön-
nen, ein Ausnahmeverfahren nach § 45 BNatSchG ist nach derzeitigem Stand nicht 
erforderlich. Alle zu erwartenden artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigun-
gen können durch Vermeidungsmaßnahmen oder CEF-Maßnahmen mit hinreichen-
der Wahrscheinlichkeit ausgeglichen werden, sodass keine Verbotstatbestände ein-
treten werden. 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht können keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
Variante 1 (symmetrischer Ausbau) und den identischen in diesem Abschnitt Varian-
ten 2 und 3 (asymmetrischer Ausbau Süd- / Nordseite) festgestellt werden (siehe 
Tabelle 4 bis Tabelle 7). Eine Rangfolgenbildung ist daher aus artenschutzrechtli-
cher Sicht nicht möglich (siehe Tabelle 8). 
 
Beim geplanten BAB-Ausbau beeinträchtigen alle untersuchten Trassenvarianten 
gleichermaßen die Leitstrukturen der im Rahmen der Fledermauskartierung (TURNI 
2012) festgestellten Fledermausvorkommen. Bei der Beanspruchung von Leitstruk-
turen von Fledermäusen kann die kontinuierliche ökologische Funktionalität der 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang durch entspre-
chende CEF-Maßnahmen wie z. B. das Verpflanzung von Hecken gewahrt, und 
damit ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden werden. 
Die Eignung bzw. der Erfolg dieser Maßnahmen ist als gesichert einzustufen. 
 
Die artenschutzrechtlich relevanten Störungen lichtempfindlicher Fledermausarten 
können durch Verzicht auf nächtliche Baustellen-Ausleuchtung gleichermaßen ver-
mieden werden. Der Verlust von Funktionsräumen und Lebensraumkomplexen süd-
lich der BAB (Waldrandbereiche im Seeholz) liegt bei der Variante 1 (symmetrischer 
Ausbau) mit 1,27 ha geringfügig höher als bei den identischen Varianten 2 und 3 
(asymmetrischer Ausbau Süd- / Nordseite) mit 1,12 ha, was aufgrund der lediglich 
allgemeinen Bedeutung jedoch nicht entscheidungsrelevant ist.  
 
Beim Verlust von Gehölzbeständen mit nachgewiesenem Haselmausvorkommen 
können anhand der im Jahr 2014 durchgeführten Erfassung der Haselmausvor-
kommen (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung) keine Unterschiede zwischen 
den Varianten festgestellt werden. Die Variante 1 (symmetrischer Ausbau) und die 
identischen Varianten 2 und 3 (asymmetrischer Ausbau Süd- / Nordseite) führen 
gleichermaßen zum Verlust von 11 Gehölzbeständen mit nachgewiesenem Hasel-
mausvorkommen.  
 
Bei allen betrachteten artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten (siehe Tab. 4) wie 
Heckenvögel, Feldvögel, siedlungsgebundene Vögel kann die kontinuierliche ökolo-
gische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang durch entsprechende CEF-Maßnahmen wie z. B. das Anbringen von Nist-
kästen, durch Neupflanzung oder Verpflanzung von Hecken oder durch Feldlerchen-
fenster bzw. Buntbrachen gewahrt, und damit ein Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände vermieden werden. Die Umsetzungsrisiken bezüglich der CEF-
Maßnahmen sind handhabbar. 
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Aus den Ergebnissen der Brutvogelkartierung (BLANK 2014) lässt sich keine ein-
deutige Rangfolge ableiten. Die Betroffenheit von Revierzentren durch Inanspruch-
nahme oder Beeinträchtigung infolge Verlagerung der Beeinträchtigungszonen führt 
zu 27 Betroffenheiten im Zuge der Variante 1 (symmetrischer Ausbau) bzw. 29 Be-
troffenheiten im Zuge der Varianten 2 und 3 (asymmetrischer Ausbau Süd- / Nord-
seite). Die Betrachtung der Auswirkungen durch Verlagerung der Beeinträchtigun-
gen sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass nicht alle Geländefaktoren innerhalb 
des 500 m breiten Untersuchungskorridors der Feldlerche erfasst wurden und ande-
rerseits mehrere Revierzentren der Feldlerche knapp innerhalb bzw. knapp außer-
halb der von Verlagerung der Beeinträchtigungszone betroffenen Bereiche erfasst 
wurden. Eine Verlagerung der Reviere in anderen Jahren um nur wenige Meter 
würde ein graduell anderes Bild der Betroffenheiten liefern. 
 
Bei den beschriebenen artenschutzrechtlichen Wirkparametern für die Zauneidech-
se ergibt sich insgesamt eine Gleichverteilung von Nachteilen bei allen untersuchten 
Varianten. Alle Varianten weisen einen Verlust von sechs Flächen mit nachgewie-
senem Zauneidechsenvorkommen auf, die durch CEF-Maßnahmen ersetzbar sind, 
sodass keine der Variante bevorzugt zu bewerten ist. 
 
 
Abschnitt Kochertalbrücke bis Bauende 
 
Auch in diesem Abschnitt führt die Bewertung artenschutzrechtlicher Sachverhalte 
zu dem Ergebnis, dass die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG bei allen Varian-
ten bewältigt werden können, ein Ausnahmeverfahren nach § 45 BNatSchG ist nach 
derzeitigem Stand nicht erforderlich. Alle zu erwartenden artenschutzrechtlich rele-
vanten Beeinträchtigungen können durch Vermeidungsmaßnahmen oder CEF-
Maßnahmen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeglichen werden, sodass 
keine Verbotstatbestände eintreten werden. 
 
Aus artenschutzrechtlicher Sicht weisen Variante 1 (symm. Ausbau), Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau Südseite) und Variante 3 (asymmetrischer Ausbau Nord-
seite) keine wesentlichen Unterschiede auf (siehe Tabelle 4 bis Tabelle 7). Eine 
Rangfolgenbildung ist daher nicht möglich (siehe Tabelle 8). 
 
Beim geplanten BAB-Ausbau beeinträchtigen alle untersuchten Trassenvarianten 
annähernd gleichermaßen die Leitstrukturen der im Rahmen der Fledermauskartie-
rung (TURNI 2012) festgestellten Fledermausvorkommen. Bei der Beanspruchung 
von Leitstrukturen von Fledermäusen kann die kontinuierliche ökologische Funktio-
nalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang durch 
entsprechende CEF-Maßnahmen wie z. B. das Verpflanzung von Hecken gewahrt, 
und damit ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände vermieden wer-
den. Die Eignung bzw. der Erfolg dieser Maßnahmen ist als gesichert einzustufen. 
 
Die artenschutzrechtlich relevanten Störungen lichtempfindlicher Fledermausarten 
können durch Verzicht auf nächtliche Baustellen-Ausleuchtung gleichermaßen ver-
mieden werden. 
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Beim Verlust von Gehölzbeständen mit nachgewiesenem Haselmausvorkommen 
können anhand der im Jahr 2014 durchgeführten Erfassung der Haselmausvor-
kommen (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung) keine Unterschiede zwischen 
den Varianten festgestellt werden. Die Variante 1 (symmetrischer Ausbau) und die 
Varianten 2 und 3 (asymmetrischer Ausbau Süd- / Nordseite) führen gleichermaßen 
zum Verlust von fünf Gehölzbeständen mit nachgewiesenem Haselmausvorkom-
men.  
 
Bei allen betrachteten artenschutzrechtlich relevanten Vogelarten (siehe Tab. 4) wie 
Heckenvögel, Feldvögel, siedlungsgebundene Vögel kann die kontinuierliche ökolo-
gische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang durch entsprechende CEF-Maßnahmen wie z. B. das Anbringen von Nist-
kästen, durch Neupflanzung oder Verpflanzung von Hecken oder durch Feldlerchen-
fenster bzw. Buntbrachen gewahrt, und damit ein Eintreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände vermieden werden. Die Umsetzungsrisiken bezüglich der CEF-
Maßnahmen sind handhabbar. 
 
Aus den Ergebnissen der Brutvogelkartierung (BLANK 2014) lässt sich auch in die-
sem Abschnitt keine eindeutige Rangfolge ableiten. 
 
Bei Variante 1 (symmetrischer Ausbau) und Variante 3 (asymmetrischer Ausbau - 
Nordseite) ist mit einer Betroffenheit von 10 Brutrevieren zu rechnen. Die Variante 2 
(asymmetrischer Ausbau Südseite) führt zu 11 Betroffenheit von Brutrevieren. Diese 
zusätzliche Beeinträchtigung entsteht durch die Verlagerung der Effektdistanz für 
den Star bei Variante 2. Die Varianten 1 und 3 zeigen hier geringfügige Vorteile ge-
genüber der Variante 2. 
 
Bei den beschriebenen artenschutzrechtlichen Wirkparametern für die Zauneidech-
se ergibt sich insgesamt eine Gleichverteilung von Nachteilen bei allen untersuchten 
Varianten. Alle Varianten weisen einen Verlust von drei Flächen mit nachgewiese-
nem Zauneidechsenvorkommen auf, die durch CEF-Maßnahmen ersetzbar sind, 
sodass keine der Variante bevorzugt zu bewerten ist. 
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Tabelle 8: Gesamtschau der Varianten für den Artenschutz  
 
 

Variante 1 
(symmetrischer Ausbau)

Variante 2 u. 3 
(asymmetr. Ausbau Süd- / 
Nordseite identisch)

Verlust und Störung von Lebens-
räumen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG

1 1

Variantenvergleich

Baubeginn bis Kochertalbrücke

Gesamtbewertung Artenschutz

 
 
 

Variante 1 (symme-
trischer Ausbau)

Variante 2 
(asymme-
trischer Ausbau - 
Südseite)

Variante 3 
(asymme-
trischer Ausbau - 
Nordseite)

Verlust und Störung von Lebens-
räumen im Sinne des § 44 (1) 
BNatSchG

1 1 1

Gesamtbewertung Artenschutz

Baubeginn bis Kochertalbrücke

Variantenvergleich
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